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'v. 225/AoB. 

der österreichischen Jagd durch unbefwt!;e Jäger 

zu 562/J Anfragebeantwortung 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg.W i d m a y e r und 

Genossen,betreffend die sohweren Schädigungen der niederösterreiohischen 

Jagdgebiete durchUniformiGrte und Zivilisten, teilt Bundesminister 

für Inneres Hel m e r mit: 

"Die unbefugte und dazu oft auch unweidmännisohe Ausübung der 

Jagd duroh Angehörige der Besatzungsmacht ist Gegenstand ständiger Be

schwerden und Klagen aus weiten Gebieten Niederösterreichs und des Burgen

landes. Sie müssen UlnSO ernster blahandelt werden, als nicht nur der El:'folg 

eines bedeutenden Aufwand~s von Mühen und finanziellen Mitteln für die 

Wieaeraufhege des heimischen Wildstandes in Frage gestellt, sondern darüber 

hinaus ein wertvoller Beitrag für die Volks ernährung aus dem heimischen 

Boden gefäh-rdet ist. 

Die österreichischen Sicherheitsbehörden worden in Würdigung diese~ 

Tatsachen uhunterbrochen bei den örtlichen sowjetischen Dienststellen mit 

der Bitte um energische Abhilfe vorstellig. Nur in wenigen Fällen ist ein 

Erfolg wahrnehmbar geworden. 

Andere Mittel, Besatzungsangehörige an der Ausübung der unbefug

ten Jagd zu hindern, stehen den österreiohischen Sicherheits organen be-

/ greiflioherweise nicht zur VerfügUng,und jedes Einschreiten muss ohne 

Erfolg bleiben, solange eine tat~räftige Unterstützung seitens der 

Besat~ungsdienststellen fehlt. 

Ich habe in einer Note an den Direktor der :tnte\!'nen Abteilung 

des sowjetischen Elem~ntes . die unermessliche Schäd'igung der österreicllischen 

Jagd- und Volkswirtschaft durch die unbefugte Jagdausübung durch Angehörige 

der Besa.tzungsmaoht dargelegt und dringendst um energisches Einschreitel'l: __ _ 

duroh die sowjetische Zentralbehörde gegen die geschilderten Übergriffe 

ersuoht, die das österreichische Strafrecht als Wilddiebstahl bezeichnet." 
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